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Kassel/Göttingen, 06.05.2024 

3. Rundschreiben 2024: 

Erosionsschutz  

Bei sehr hängigen Flächen mit 12% Gefälle 

kann der jährliche mittlere Bodenabtrag in 

Maisfruchtfolgen etwa 7 t/ha1 betragen. 

Dadurch geht langfristig wertvolles Ackerland 

verloren. Auch aus Sicht des Umweltschutzes ist 

dies problematisch, weil Erosion auf Flächen mit 

angrenzenden Gräben und Gewässern ein we-

sentlicher Faktor für die Eutrophierung der Ge-

wässer bis hin zum Meer ist.  

 
Abb. 1: Gewässer nach Bodenerosion 

Auch wenn diese Zusammenhänge bekannt 

sind, werden aus arbeitswirtschaftlichen 

 
1 Mittlerer Bodenabtrag über 30 Jahre in Tonnen pro ha 
und Jahr 

Gründen häufig präventive Maßnahmen gegen 

Erosion vernachlässigt. Auch einfache Maßnah-

men können jedoch der Erosion wenigsten et-

was entgegenwirken und zudem bestehen Mög-

lichkeiten der finanziellen Entschädigung für 

den Mehraufwand, die im Folgenden dargestellt 

werden. 

1.1 Erosionsschutz im Maisanbau 

Gerade in der Reihenkultur Mais sollte in Hang-

lagen quer zum Hang bestellt werden. Bei der 

Bestellung quer zum Hang sind starke Erosion-

sereignisse häufig im Vorgewende zu beobach-

ten (Abb. 2), wenn dort in Hangrichtung gesät 

wurde. Die Aussaat sollte deshalb immer quer 

zum Hang erfolgen, wenn das Wenden neben 

dem Feld möglich ist. Ist das nicht möglich, soll-

ten mindestens im Vorgewende Erosionsschutz-

streifen angelegt werden. 

Zur Anlage von Erosionsschutzstreifen, ob 

im Vorgewende oder optimalerweise über die 

gesamte Hangbreite, eignet sich Winterge-

treide, das – jetzt gesät – keinen Schossreiz 

mehr bekommt und somit stark bestockt. Am 

IGLU & IfÖL∙ Bühlstraße 10  37073 Göttingen 
 

 
 
An die Bewirtschafter im WRRL-Maßnahmenraum 
Guxhagen-Malsfeld 

 

 

 

 

Geschäftsführer IGLU GbR  
 
Dr. Hans-Bernhard von Buttlar  
Tel.: 0551 54885 0  
Fax: 0551 54885 11  
E-mail:  
kontakt@iglu-goettingen.de  
Web: www.iglu-goettingen.de  
 
Bankverbindung:  
DE07 2605 0001 0050 566496  
NOLADE21GOE  

USt.-IdNr. 164005492 



Erosionsrundschreiben 2024 Seite 2 von 3 

Ansprechpartnerin für das Teilgebiet Guxhagen und Umgebung:  Ansprechpartner für das Teilgebiet Malsfeld: 
Johanna Krähling  Roland Schatt 
Tel.: 0561 701515 12, Mail: jk@ifoel.de  Tel.: 0551 54885 26, Mail: roland.schatt@iglu-goettingen.de 

effektivsten ist hier Wintergerste, die aber auch 

am konkurrenzstärksten ist.  

 
Abb. 2: Erosion im Vorgewende. Der Bereich, der 
quer zum Hang bestellt wurde, ist von Erosion ver-
schont geblieben. 

Die Aussaat orientiert sich am Saattermin des 

Maises: Ist das Ziel auch im Schutzstreifen Mais 

zu ernten, wird erst Mais gelegt, der nächsten 

Regen abgewartet und dann der Schutzstreifen 

angelegt, um dem Mais etwas Vorsprung zu ver-

schaffen. Schutzstreifen müssen unbedingt 

auch schon im oberen Bereich eines Gefäl-

les angelegt werden, um das Zusammenflie-

ßen kleiner Erosionsrinnen zu größeren Rinnen 

zu verhindern (Abb. 3).  

In Folge einer – nicht zu früh angesetzten – spä-

teren Blatt-Herbizidbehandlung können Erosi-

onsschutzstreifen beseitigt werden, wobei das 

abgestorbene Material noch Schutz bietet, bis 

sich die Maisreihen schließen. Es ist allerdings 

nicht zu vermeiden, dass der Mais, der in den 

Erosionsschutzstreifen gelegt wurde, in der Ent-

wicklung zurückbleibt. 

Die Anlage von Erosionsschutzstreifen erfordert 

in der Regel eine Anpassung der Herbizidstrate-

gie. Hier können die Händler und Pflanzen-

schutzberater weiterhelfen. 

Die einfache Lösung: Zwischenfruchtreste 

als Erosionsschutzstreifen 

Eine einfache, aber durchaus effektive Möglich-

keit ist es, die abgestorbene oder teilweise 

überwinterte Zwischenfrucht in Streifen stehen 

zu lassen und als Erosionstreifen zu nutzen. Die 

Mulchauflage und die Wurzeln der Zwischen-

frucht halten den Boden fest und reduzieren die 

Fließgeschwindigkeit des abfließenden 

Regenwassers. Für einen effektiven Erosions-

schutz sollte die Bodenbedeckung mit Mulch ca. 

30 % betragen. Der Mais ist dann als Direkt- 

oder Mulchsaat zu säen. Dies ist eine sehr ef-

fektive Erosionsschutzmaßnahmen. 

HALM 2 – EROSIONSSCHUTZSTREIFEN 

Die aktuellen HALM-2-Maßnahmen sehen eine 

Förderung für die Anlage von Erosionsschutz-

streifen in Höhe von 700 €/ha Streifenfläche 

vor. Die Streifen müssen allerdings 5 Jahre lang 

unabhängig von der Frucht auf einer Fläche an-

gelegt und mit Pflöcken oder Ähnlichem kennt-

lich gemacht werden. Weitere Vorgaben sind: 

Breite durchgängig zwischen 6 und 30 m, Min-

destgröße 0,1 ha, Aussaat spezieller Saatgutmi-

schungen.  

HALM-Maßnahmen können jedoch immer nur 

bis zum 01.10. für die Folgejahre beantragt 

werden, sodass die Förderung von Erosions-

schutzstreifen für dieses Jahr nicht mehr in An-

spruch genommen werden kann. 

 
Abb. 3: Erosionsschutzstreifen in Mais aus Winter-
gerste. Der erste Streifen im oberen Hangbereich 
verhindert das Zusammenfließen kleiner Erosions-
rinnen bevor sie an Geschwindigkeit gewinnen. 

Untersaaten im Mais 

Eine Untersaat in den Mais-Bestand eignet sich 

nur bedingt, Erosion zu vermeiden. In der kriti-

schen Phase von Maisansaat bis Reihenschluss 

entwickelt sich auch eine Untersaat nicht aus-

reichend, um bei Starkregen vor Erosion zu 

schützen. Untersaaten eignen sich vor allem, 

wenn nach Mais aufgrund der GLÖZ-7-Regelung 

eine Zwischenfrucht geplant ist oder eine wei-

tere Futternutzung vorgesehen ist. Untersaaten 

verwerten überschüssigen Stickstoff nach der 

Ernte und bieten Erosionsschutz im Herbst.  
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Untersaaten werden entweder um den Zeit-

punkt des Maislegens ausgesät oder in den be-

reits etablierten Maisbestand ausgebracht. 

Die Aussaat der Untersaat zur Maisablage hat 

den Vorteil einer schnelleren Bodenbedeckung, 

wobei diese bei starken Niederschlägen oft 

trotzdem nicht ausreicht, um Erosion effektiv zu 

verhindern. Man wählt hier als Untersaat Rot-

schwingel, der mit einer Saatstärke von 4-

5 kg/ha gesät wird. Die Herbizidanwendung 

muss hier unbedingt im Nachauflauf erfolgen 

und die Mittelauswahl entsprechend angepasst 

werden.  

Für die Untersaat in den bereits bestehenden 

Bestand eignet sich Deutsches oder Wel-

sches Weidelgras. Weidelgras hat einen hö-

heren Futterwert als Rotschwingel und ist bei 

geplanter Futternutzung zu bevorzugen. Das 

Weidelgras wird in den etwa kniehohen Bestand 

mit Pneumatikstreuer oder mit einer späten 

Gülle ausgebracht (15 kg/ha). Es ist unbedingt 

ein zeitlicher Abstand zu vorangegangenen Her-

bizidmaßnahmen einzuhalten (2 bis drei Wo-

chen bei Blattherbiziden; 6 Wochen nach Bo-

denherbiziden). Je größer der Abstand zwischen 

Saat und Herbizideinsatz, desto sicherer gelingt 

die Untersaat. Allerdings steht dem häufig feh-

elendes Bodenwasser entgegen, sodass Weidel-

grasuntersaaten in Regionen mit Frühjahrs-

trockenheit häufig nicht gelingt! 

Die Erosionsschutzwirkung dieses Verfahrens ist 

im Frühjahr gering, weil die Bodenbedeckung 

für mehrere Wochen nicht ausreichend ist.  

Bei Weidelgrasuntersaaten ist zu beachten, 

dass Weidelgräser zunehmend resistent gegen 

Getreideherbizide sind, sodass sichergestellt 

werden muss, dass die Untersaat zur Folge-

frucht sicher beseitigt wird. 

Der Pflanzenschutzdienst des RP Gießen hat auf 

seiner Webseite Informationen zur Herbizidan-

wendung bei Untersaaten zusammengestellt:  

https://pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de/ 

ackerbau/pflanzenschutzempfehlungen-acker-

bau/mais/unkraut-und-ungrasbekaempfung/ 

Produktionsintegrierte Kompensations-

möglichkeiten (PIK): 

Baumaßnahmen mit Flächenversiegelungen ge-

hen oft zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutz-

fläche. Beispielsweise wird für den Bau eines 

Gewerbegebietes i. d. R. Ackerfläche versiegelt 

und als Ausgleichsmaßnahme für die Versiege-

lung weitere landwirtschaftliche Fläche aus der 

Produktion genommen. Um diesem Flächen-

schwund entgegenzuwirken, gibt es die Mög-

lichkeit sog. produktionsintegrierte Kompensati-

onsmaßnahmen (PIK) durchzuführen. Hierzu 

wird mit einer Kommune ein Vertrag geschlos-

sen, in dem z. B. festgehalten wird, dass auf 

erosionsgefährdeten Ackerflächen Erosions-

schutzstreifen im Mais angelegt oder Hack-

früchte ausschließlich in Mulch- oder Direktsaat 

bestellt werden. Auch eine Verkürzung der 

Hanglänge durch verschiedene Nutzungen ist 

möglich. Die Höhe der Ausgleichszahlungen, 

der genaue Flächenumfang und die Bewirt-

schaftungsmaßnahmen werden dabei individu-

ell unter den Vertragspartnern ausgehandelt 

und im Vertrag fixiert. Sprechen Sie zu den 

Möglichkeiten von PIK auf Ihren Flächen das 

Bauamt, die Naturschutzbehörde des Landkrei-

ses oder die Abteilung für Stadtentwicklung Ih-

rer Kommune an. 

Wir wünschen gutes Gelingen. 

        

Johanna Krähling (IfÖL) & Roland Schatt (IGLU) 
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